
Schriftlicher Antrag
(möglichst in 

elektronischer Form)

- Satzung
- geeignete Nachweise zu 
 den auf Dauer angelegten 
 wissenschaftlichen 
 Aktivitäten
- geeignete Nachweise zur  
 Anzahl der Mitglieder

Antragseingang beim
Gemeinsamen

Bundesausschuss

Eingangsbestätigung von
Geschäftsstelle an

Antragsteller

Plenum
Gemeinsamer

Bundesausschuss

Aufnahme Ablehnung

Bescheid
Liste über den Kreis der

stellungnahmeberechtigten
wissenschaftlichen
Fachgesellschaften

und Bescheid

Vorbereitung der 
Entscheidung durch

zuständigen 
Unterausschuss 

Verfahrensablauf zur Beantragung der Aufnahme in die 
Liste wissenschaftlicher Fachgesellschaften


